
  

  

 
 
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für 
Planungsangelegenheiten 

12.05.2020 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 27.05.2020 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
Betreff: Mitgliedschaft im Gestaltungsbeirat 2020 - 2022 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat bestätigt gemäß Ziffer 2 der Geschäftsordnung für den Gestaltungsbeirat in der 
Fassung der zweiten Änderung für folgende Mitglieder die Verlängerung der Mitgliedschaft 
für den Zeitraum vom 06.11.2020 bis zum 06.11.2022: 
 
Herr Dipl.-Ing. Eckart Rohde, Architekt, 
(Rohdecan Architekten, Dresden), 

 
Herr Dipl.-Ing. Thomas Albrecht, Architekt, 
(Hilmer & Sattler Ahlers Albrecht Architekten, Berlin), 
 
Frau Dipl.-Ing. Franziska Schieferdecker, Landschaftsarchitektin,  
(Schieferdecker Landschaftsarchitektur, Dresden), 

 
Herr Dipl.-Ing. Uwe Zeh, Architekt, 
(cuboidoo architekten, Halle) 
 Nominierung durch Architekturkreis Halle 
 
Herr Dipl.-Ing. Matthias Rau, Architekt und Stadtplaner   
(Steinblock Architekten GmbH, Magdeburg)   
Nominierung durch Architektenkammer Sachsen-Anhalt 
 
 
 
René Rebenstorf 
Beigeordneter  

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2020/01002 
Datum:   17.04.2020 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   FB Planen 
Plandatum:     
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Darstellung finanzielle Auswirkungen 

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aktivierungspflichtige Investition 

 

 

 

 ja 

 ja 

 

 

 

 nein 

 nein 

 

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative 

      

 

Folgen bei Ablehnung 

      

 
 

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff. 

 

Jahr Höhe (Euro) Wo veranschlagt 

(Produkt/Projekt) 

 

 

Ergebnisplan 

Ertrag (gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand 

(gesamt) 

2020 

2021 

2022 

      

      

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

      

      

1.51101 

1.51101 

1.51101 

      

      

Finanzplan 

Einzahlungen 

(gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Auszahlungen 

(gesamt) 
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B Folgekosten (Stand:       ab Jahr Höhe  

(jährlich, 

Euro) 

Wo veranschlagt 

(Produkt/Projekt) 

Nach Durchführung 

der Maßnahme zu 

erwarten 

Ertrag (gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand (ohne 

Abschreibungen) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand 

(jährliche  

Abschreibungen) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Auswirkungen auf den Stellenplan  ja   nein 

Wenn ja, Stellenerweiterung:         Stellenreduzierung:       

   

Familienverträglichkeit:  ja  

Gleichstellungsrelevanz:  ja  
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Begründung: 
 
Im Jahr 2001 ist für die Stadt Halle an der Saale ein Gestaltungsbeirat ins Leben gerufen 
worden, welcher aus insgesamt sieben stimmberechtigten Mitgliedern besteht. 

Grundlage für die Arbeit des Gestaltungsbeirates ist die Geschäftsordnung in der Fassung 
der zweiten Änderung vom 25.06.2008. Turnusmäßig steht eine Verlängerung von fünf 
stimmberechtigten Mitgliedern für die zweite Amtszeit im Gestaltungsbeirat an.  

Durch die Verwaltung werden gemäß Ziffer 2 der zweiten Änderung der Geschäftsordnung 
des Gestaltungsbeirates dafür Herr Dipl.-Ing. Eckart Rohde, Herr Dipl.-Ing. Thomas Albrecht, 
Frau Dipl.-Ing. Franziska Schieferdecker, Herr Dipl.-Ing. Uwe Zeh und Herr Dipl.-Ing. 
Matthias Rau vorgeschlagen, was durch den Stadtrat für die Dauer von zwei Jahren 
(06.11.2020 bis zum 06.11.2022) zu bestätigen ist. 

                                                                                              
Die Mitgliedschaft im Gestaltungsbeirat kann für Mitglieder insgesamt 4 Jahre bestehen, auf 
Vorschlag durch die Verwaltung und durch eine erneute Bestätigung des Stadtrates nach 
Ablauf von zwei Jahren. 

 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Lebensläufe und Projekte der zu verlängernden Mitglieder 
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